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EDITORIAL

Liebe Kolleginnen 
und Kollegen, 

liebe Leserinnen und Leser,

das Jahr 2018 hat einen entschei-
denden Durchbruch in der Hygie-
nekontrolleur/in-Ausbildung ge-
bracht. Gestiegene Anforderun-
gen an das Berufsbild, mit Wandel 
zur einer eigenverantwortlichen 
Sachbearbeiterfunktion, machte 
eine Verlängerung der Ausbildung 
auf drei Jahre erforderlich. Die 
neue Ausbildungs- und Prüfungs-
ordnung des Landes Nordrhein- 
Westfalen setzt damit einen wich-
tigen Meilenstein. Die Ausbildung 
soll mit abwechselnd praktischen 
und theoretischen Blöcken 
(900 Unterrichtsstunden) erfol-
gen. Diese Verlängerung bedeutet 
auch entscheidende Ände rungen 
für die Akademie und wir arbeiten 
mit Hochdruck daran, diese An-
forderungen zeitgerecht umzuset-
zen. Somit wird dann in allen acht 
Trägerländern der Akademie eine 
einheitliche Ausbildung ange-
boten. Ich hoff e, dass sich weitere 
Bundesländer daran orientieren, 
damit wir in den Gesundheits-
ämtern bundesweit gleich ausge-
bildete Kolleginnen und Kollegen 
vorfi nden. Auch wenn Kommu-
nen und Länder unterschiedlich 
sind – und für Unterschiede brau-
chen wir besondere Lösungen – 
wünsche ich mir mehr Vergleich-
barkeit in Praxis und Qualifi zie-
rung der Kolleginnen und Kolle-
gen im ÖGD. Wenn wir dann noch 
einen einheitlichen Namen 
für das Berufsbild hätten, neben 
Hy gienekontrolleuren gibt es 
auch Hygieneinspektoren und 
Gesundheitsaufseher, wären 
wir einen großen Schritt weiter. 
Orientieren wir uns doch an  
den Lebensmittelkontrolleuren, 
die haben es uns vorgemacht: 
einheitliche Berufsbezeichnung 
und Ausbildung. 

Ich wünsche Ihnen viel Ver-
gnügen bei der Lektüre der neuen 
Blickpunkt-Ausgabe und freue 
mich immer über Ihr Feedback 

Ihre 
Ute Teichert

Am 28. Juni 2017 war es soweit. Die neue 
Ausbildungs- und Prüfungsordnung (APO) 
wurde im Gesetz- und Verordnungsblatt 
NRW veröff entlicht. Als Ausbildungsleite-
rin in der Akademie für Öff entliches Ge-
sundheitswesen in Düsseldorf habe ich den 
Revisionsprozess seit 2005 begleiten und 
mit den Berufsverbänden und dem Minis-
terium diskutieren können. Die neue APO 
ist ein Meilenstein. Sie wurde den Anfor-
derungen des Berufsbildes an die aktuelle 
Situation im Bereich Infektionsschutz und 
Umwelthygiene angepasst und wird diesen 
gerecht. 

Die Ausbildungs- und Prüfungsordnung 
für Hygienekontrolleurinnen und -kontrol-
leure (bis April 2005 war die Berufsbezeich-
nung in NRW „Gesundheitsaufseherinnen 
und Gesundheitsaufseher“) bestand in der 
aktuellen Form, bis auf wenige kleine An-
passungen, seit 1988. Seitdem hat sich das 
Berufsbild der Hygienekontrolleurinnen 
und -kontrolleure jedoch maßgeblich wei-

terentwickelt. Die Anforderungen an den 
Beruf sind deutlich gestiegen: Beispiels-
weise fordert die Zunahme multiresisten-
ter Erreger das Hygienemanagement in 
Krankenhäusern, ambulanten medizini-
schen Einrichtungen sowie in Alten- und 
Pflegeheimen. Im Bereich der Umwelt-
hygiene steigen die Anforderungen in der 
Trinkwasserhygiene (Trinkwasserinstalla-
tionen) und Bäderaufbereitungstechnik. 
Das dazugehörige technische Regelwerk, 
wie VDI-Normen und Regelwerk des DVGW, 
wird immer umfassender und muß in den 
aktuellen Fassungen gekannt und ange-
wandt werden. Die Zunahme umwelthygie-
nischer Fragestellungen, wie Naturbadetei-
che und neue Schadstoff e im Trinkwasser, 
sind weitere Beispiele für die Erweiterung 
des Tätigkeitsspektrums der Hygienekon-
trolleur/innen. 

Die ehemalige Assistenztätigkeit für 
den Amtsarzt/-ärztin hat sich zu einer 
selbständigen Sachbearbeiterfunktion mit 

beträchtlicher Eigenverantwortung entwi-
ckelt. Im modernen ÖGD erweitert sich die 
Tätigkeit von einer reinen Überwachung 
hin zu Beratungsfunktionen. 

Die wichtigsten Änderungen sind: Die 
Ausbildung wird um ein Jahr verlängert. Sie 
dauert ab dem Ausbildungsbeginn 1. 12. 2017 
drei Jahre. Der theoretische Lehrgang wurde 
von 600 Unterrichtsstunden auf 900 Unter-
richtsstunden erhöht. Mit der erhöhten Un-
terrichtsstundenzahl kann der theoretische 
Lehrgang in mehr als zwei Blöcken angebo-
ten werden. So ist eine bessere Verzahnung 
zwischen praktischer und theo retischer 
Ausbildung möglich. Die Lern inhalte wur-
den um Themen wie Einführung in die 
naturwissenschaft lichen Grundlagen (Ma-
thematik, Physik, Wasserchemie, Umwelt-
toxikologie, Qualitätsmanagement und 
Qualitätssicherung), Arbeitsmethodik und 
Wissensmanagement erweitert.

Unter den acht Trägerländern der Akade-
mie ist verabredet, die APO NRW einheitlich 
zu beachten. Das Land Hessen hatte bisher 
schon eine 3-jährige Ausbildung. In Hessen 
wird sich der Ablauf der Ausbildung ändern.

Mein Fazit: Die neue APO wird dem 
spannenden, abwechslungsreichen Berufs-
bild besser gerecht und hilft  noch besser, 
qualifi ziertes Personal für den ÖGD auszu-
bilden. So bietet der Beruf auch für junge 
Menschen eine Perspektive. 

Andrea Quenzer

Ein langer Prozess ist erfolgreich abgeschlossen: 
die neue Ausbildungs- und Prüfungsordnung für 
Hygienekontrolleurinnen und -kontrolleure ist da!
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„Darum gehe 
ich in den 

Öff ent lichen 
Gesundheitsdienst“

Sabine Becker, 50 Jahre

Interessen 
Familie, Freunde, Neugier auf 
andere Menschen, ihre Bio gra-
phien und Beweggründe zu Han-
deln, Lesen, Schwimmen, Chor

Ich bin im ÖGD seit
2015

Hier arbeite ich
Kreisverwaltung Trier-Saarburg, 
Abteilung Gesundheitsamt

Vorher war ich tätig als
Oberärztin in der Anästhesie, In-
tensivmedizin und Notfallmedizin

Ich bin zum ÖGD gewechselt,
weil trotz Freude beim Umgang 
mit Patienten das Setting im 
Klinik alltag nicht mehr die Nach-
teile ausgeglichen hat.

Ich habe Zweifel gehabt,
ob ich im vielfältigen ÖGD so eine  
Sicherheit wie in meinem alten 
Fachgebiet erreiche. Hilfreich sind 
unkomplizierter, fachlicher 
Austausch im Kollegium, punktge-
naue Weiterbildung und die un-
problematische, institutionsüber-
greifende Informationsweitergabe.

Meine Familie und Freunde 
meinten, 

„Ob Dir das Spaß machen wird?“ 
Ja, denn auch hier hat man jeden 
Tag engen Kontakt mit Menschen 
unterschiedlicher Couleur. „Du 
redest dir das doch nur schön!“ 
Nein, vielleicht spricht hier auch 
ein bisschen Ungläubigkeit auf 
Grund meiner begeisterten Schil-
derungen.

Ungewohnt war/ist, 
das weitgehende Verlassen der 
Individualmedizin, der völlig 
diff erente Blickwinkel auf das Ge-
sundheitswesen, Behördenstruk-
turen verstehen, eine verlässliche, 
regelmäßige Arbeitszeit.

Ich weiß zu schätzen, 
dass ich in einem wertschätzen-
den Umfeld arbeite, Fort- und 
Weiter bil dung intensiv unter-
stützt werden, nur noch selten 
echter Zeitdruck auft ritt, der ÖGD 
eine herausragende Bedeutung 
in vielen Belangen des Alltags hat 
und Weichen in etlichen Lebens-
welten stellt. Nicht zu schätzen ist 
die nicht angemessene Bezahlung 
im ÖGD.

Rückblickend denke ich,
dass ich froh bin, im ÖGD gelan-
det und angekommen zu sein. 
Hier bietet sich eine abwechs-
lungsreiche ärztliche Tätigkeit mit 
einer bunten Palette an Themen-
feldern und Möglichkeiten, die in 
der Öff entlichkeit und v. a. im 
Rest des Gesundheitswesens noch 
mehr ins Bewusstsein gerufen 
werden müsste.

Wie in allen Bundeslän-
dern hat der Öffentliche 
Gesundheitsdienst (ÖGD) 
auch in Hamburg Schwie-

rigkeiten qualifizierte Ärz-
tinnen und Ärzte zu gewinnen. 

Insgesamt 14 ärztliche Stellen sind derzeit 
in sieben Bezirken nicht besetzt (Stand Juli 
2017). Gründe sind seit langem bekannt, 
beispielsweise erhebliche Einkommens-
unterschiede zu den Kliniken, der Ärzte-
schaft  sind die vielfältigen und wichtigen 
Aufgaben des ÖGD nicht bekannt und Me-
dizinstudierende behandeln den ÖGD im 
Studium kaum. Für manche stellt die 6-mo-
natige wohnortferne theoretische Wei-
terbildung zum Facharzt für Öff entliches 
Gesundheitswesen (ÖGW) eine Hürde dar.

Ein zusätzliches Problem ist, dass in 
Ham burg eine Weiterbildung zum Fach-
arzt für ÖGW nur noch in vier der sieben 
Gesundheitsämter absolviert werden 

kann. Diese Schwierigkeit wird sich ver-
schärfen, da mehrere der derzeitig Wei-
terbildungsermächtigten innerhalb der 
nächsten Jahre in Rente gehen. Und in 
anderen Kommunen ist die Situation 
ähnlich.

PROBLEM ERKANNT, PROBLEM GEBANNT

Um in den Hamburger Bezirken zukünf-
tig den Bedarf an qualifi ziertem ärztlichen 
Nachwuchs im ÖGD sicherzustellen, wurde 

gemeinsam von allen sieben Bezirken und 
der Ham burger Behörde für Gesundheit 
und Verbraucherschutz ein neues Weiter-
bildungsprogramm (WBP) ins Leben geru-
fen.

Zentral ist dabei die Schaffung einer 
ärztlichen Weiterbildungsstelle, die zusätz-
lich zu dem bestehenden Personalschlüssel 
eingerichtet wurde. Darüber hinaus ist ver-
einbart, dass die stelleninhabende Person 
durch verschiedene Abteilungen und Äm-
ter in den Hamburger Bezirken rotiert, um 
die unterschiedlichen Gesundheitsämter 
und deren Schwerpunkte kennenzulernen 
und gleichzeitig ein breites Wissen über 
den ÖGD zu erwerben.

ZENTRALE ELEMENTE DES 
WEITERBILDUNGSPROGRAMMS

Für die Bewerbung auf die Stelle im WBP 
ist Voraussetzung, dass der klinische Teil 
der Weiterbildung absolviert ist. Allerdings 
werden notwendige Weiterbildungszeiten 
in der Psychiatrie, falls notwendig, mitorga-
nisiert. Der Besuch des Weiterbildungskur-
ses zum Facharzt/zur Fachärztin für Öff ent-
liches Gesundheitswesen an der Akademie 
wird parallel absolviert. Freistellung und 
Kostenübernahme ermöglichen die Teil-
nahme in Düsseldorf. Am Ende der Wei-
terbildung besteht eine Übernahmegaran-
tie als Facharzt/Fachärztin für Öff entliches 
Gesundheitswesen. 

Eine Evaluation des WBP ist geplant, 
insbesondere um zukünft ig über die Fort-
führung oder die Erweiterung des WBP zu 
entscheiden.

FAZIT

Um ein derartig strukturiertes WBP zu eta-
blieren bedarf es einer langfristig angeleg-
ten Kooperation unterschiedlicher Partner. 

Nach fast 2-jähriger Vorbereitung durch 
die Hamburger Bezirke und die Behörde 
für Gesundheit und Verbraucherschutz 
begann das WBP im April 2017. Die große 
Herausforderung war dabei, dass zwar 
alle Bezirke das Weiterbildungsprogramm 
fi nan ziell tragen, aber nicht jeder Bezirk 
unmittelbar davon profi tiert.

Aus unserer Sicht zeigt die positive Re-
sonanz auf die Stellenausschreibung und 
die große Akzeptanz unter den Ämtern 
bereits jetzt schon den Erfolg des WBP. Wir 
stellen uns vor, dass ähnliche Kooperatio-
nen, zum Beispiel zwischen benachbarten 
Landkreisen, ein Weg sein könnten, um 
zukünft ig die Weiterbildung zu Fachärz-
tinnen und Fachärzten, insbesondere in 
ländlichen Gegenden, sicherzustellen und 
möglicher weise auszuweiten. Auch könn-

ten Ärztinnen und Ärzte in Landes- und 
Bundes behörden durch ähnliche Koopera-
tionen und Rotationen zu Fachärztinnen 
und Fach ärzten ausgebildet werden. 

Wir erwarten, dass die derzeitige Kolle-
gin ihre fachärztliche Weiterbildung in 
drei Jahren abschließt. Zukünft ig haben 
wir in Hamburg eine fachärztliche Kolle-
gin, die umfassend ausgebildet ist und 
in dieser Zeit viele Facetten des ÖGD und 
Hamburgs strukturiert kennengelernt 
hat. Wir wünschen uns, dass unser Modell 
Schule machen wird.

 Karin Moritz, 
Johannes Nießen

FACHÄRZTLICHES WEITERBILDUNGSPROGRAMM 

Hamburg geht neue Wege 
um Fachkräft e mangel im 
ÖGD zu lösen

WIR GRATULIEREN

Preis der Akademie 2017 verliehen
Alle zwei Jahre wird der Preis der Akademie 
an herausragende Projekte des kommuna-
len ÖGD verliehen, die Maßnahmen und 
Innovationen mit einem nachhaltigen An-
satz umgesetzt haben. In diesem Jahr betei-
ligten sich über 20 großartige Projekte an 
der Ausschreibung, weshalb die 16-köpfi ge 
Jury zwei Projekte prämiert hat: das Pro-
jekt „Demenz-Service-Zentrum Landkreis 
Emsland“ (Projektleitung Johanna Siever-
ing) und das Gemeinschaftsprojekt der 
Landkreise Altenkirchen, Westerwald und 
Rhein-Lahn „Prävention der Verbreitung 
multiresistenter Erreger in drei ländlich 
strukturierten Flächenkreisen unter Koor-
dination eines MRE-Netzwerkes“ (Projekt-
leitung Dr. Wolfgang Dörwaldt). 

Die Preisverleihung fand im Rahmen 
der Jahrestagung der Akademie am 26. Sep-
tember statt. 

Wir gratulieren den Preisträgerinnen 
und Preisträgern und bedanken uns herz-
lich bei allen, die sich an der Ausschreibung 
beteiligt haben! 

Der Ärzteschaft  sind die 
vielfältigen und wich
tigen Aufgaben des ÖGD 
nicht bekannt. 

Aus unserer Sicht zeigt 
die positive Resonanz auf 
die Stellenausschreibung 
und die große Akzeptanz 
unter den Ämtern bereits 
jetzt schon den Erfolg des 
WBP.

Dr. Karin Moritz 
Gesundheitsamt Altona, Hansestadt Hamburg
Dr. Johannes Nießen
Leitung, Gesundheitsamt Altona, Hansestadt Hamburg
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DIE AKADEMIE WÄCHST WEITER! 

Verwaltungs
vereinbarung  
mit dem Land 
Brandenburg  
unterzeichnet

Nach dem Beitritt von Rheinland-Pfalz 
und Berlin zur Trägerländergemein-
schaft, hat die Akademie nun mit dem 
Land Brandenburg zunächst eine Ver-
einbarung über die Durchführung von 
Aus-, Fort- und Weiterbildungskursen 
für Fachkräfte des Öffentlichen Gesund-
heitsdienstes getroffen. Die Vereinba-
rung gilt bis Ende 2017. Brandenburg 
plant dem Trägerlandverbund ab 2018 
beizutreten.

Ab sofort bietet die Akademie da-
mit den Fachkräften des Öffentlichen 
Gesundheitsdienstes der brandenbur-
gischen Landes-, Stadt- und Kreisver-
waltungen Zugang zu ihren Veranstal-
tungen im Trägerlandverbund. Darüber 
hinaus werden auch Veranstaltungen im 
und speziell für das Land Brandenburg 
stattfinden. So wird es z. B. im Rahmen 
des Newcomer-Angebots der Akademie 
eine Veranstaltung zum Thema „Grund-
lagen des Verwaltungshandelns und die 
praktische Arbeit im Bereich Öffentliche 
Gesundheit“ vom 13. bis 16. November 
in Königs Wusterhausen geben. Immer 
aktuelle Informationen zu Veranstaltun-
gen finden Sie auf unserer Website und 
in unserem Newsletter. 

NEUER MITARBEITER

Klaus Porsch

Klaus Porsch verstärkt das Team der Aka-
demie als Ausbildungsleiter für die Le-
bensmittelkontrolleure und ist zustän-
dig für Konzeption und Durchführung 
der Fortbildungsveranstaltungen in den 
Bereichen Lebensmittelkontrolle und  

-überwachung. Klaus Porsch kommt als 
Fleischermeister und Lebensmittelkon-
trolleur aus der Praxis und war zuletzt als 
Koordinator der Lebensmittelüberwa-
chung im Veterinär- und Lebensmittel-
überwachungsamt des Oberber  gischen 
Kreises tätig. 

Bereits am 18. 9. startete das Modul 
III des Lehrgangs zum Lebensmittelkon-
trolleur/zur Lebensmittelkontrolleurin 
in Düsseldorf. Dabei übergab Andrea 
Quenzer, die die Ausbildungsleitung 
für die Module I und II stellvertretend 
übernommen hatte, den Staffelstab an 
unseren neuen Ausbildungsleiter Klaus 
Porsch. Wir bedanken uns bei Andrea 
Quenzer, wünschen Klaus Porsch alles 
Gute und freuen uns auf die Zusammen-
arbeit!

Im Sommer 2017 hat die Akademie zwei 
große Veranstaltungen ausgerichtet. Am  
6. Juli feierten über 100 geladene Gäste den 
Beitritt von Berlin und Rheinland-Pfalz als 
neue Trägerländer. Das Sommerfest stand 
unter dem Motto „Öffentliche Gesundheit 

global(er) denken“. Frau Knufmann-Hap-
pe, Bundesministerium für Gesundheit, 
sprach zum Thema „Global Health als 
Schwerpunkt der Gesundheitspolitik“, Frau 
Prof. Dr. Quante-Brandt, Senatorin für Wis-
senschaft, Gesundheit und Verbraucher-

schutz der Freien Hansestadt Bremen und 
Vorsitzende der Gesundheitsministerkon-
ferenz, setzte sich für einen starken Öffent-
lichen Gesundheitsdienst ein, und Herr  
Dr. Göbels, Gesundheitsamt Düsseldorf, 
stellte dar wie gesundheitspolitisch Verant-
wortliche auf kommunaler Ebene mit dem 
Thema Globale Gesundheit umgehen soll-
ten. Frau Dr. Bunte, Gesundheitsamt Köln, 
stellte den „Förderverein der Freunde und 
Absolventen der Akademie“ vor. Musika-
lisch untermalt wurde das Fest von der in-
terkulturellen Band „Shaian“.

Am 26. September trafen sich auf der 
Jahrestagung Praktiker und Theoretiker 
aus kommunalen Einrichtungen, Minis-
terien und Universitäten, um über ein 
neues Leitbild für den ÖGD zu debattie-
ren. Leidenschaftlich und mit viel Esprit 
führte Herr Prof. Dr. Hoffman, Universität 
Greifswald, in das Thema und die Ideen 
des Leitbildes ein. Es folgten Kommentie-
r ungen durch Herrn Freese, Deutscher 
Landkreistag, Herr Prof. Dr. Dragano, Hein-
rich-Heine-Universität Düsseldorf, Herr  
Dr. Rol ler, Gesundheitsamt Reutlingen,  
Frau Dr. Hasper, Gesundheitsamt Rhein-
Sieg Kreis und Herr von Philipsborn,  
Medizinstudierender der Technischen Uni-
versität München.

Nachmittags setzten sich die Teilneh-
menden in Workshops mit unterschied-
lichen Fragen auseinander und diskutier-
ten lebhaft, um den bestehenden Entwurf 
des Leitbildes weiter erfolgreich zu ent-
wickeln.

SOMMERFEST UND JAHRESTAGUNG

Willkommen: Berlin  
und RheinlandPfalz

Klaus Porsch und Andrea Quenzer

Von links im Uhrzeigersinn: 
Herr Prof Dr. Hoffman | Frau Dr. Bunte | 
Frau Dr. Wirthmüller, Frau Dr. Heinemann | 
Frau Fina Ghasanni, Sängerin der Band Shaian | 
Frau Knufmann-Happe, Frau Prof. Dr. Quan-
te-Brandt, Frau Dr. Teichert, Herr Dr. Göbels | 
Herr Dr. Henke, Frau Dr. Teichert, Herr Matheis, 
Herr Dr. Windhorst
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DAS ISTANBUL PROTOKOLL 

Ein Standard für die 
Begutachtung von Folterfolgen

Menschen können im Her-
kunftsland Gewalt ausge-
setzt gewesen sein. Auf 

dem Fluchtweg kann Ge-
walt erlebt worden sein und 

auch am Zielort der Flucht kön-
nen sich gewalttätige Übergriff e ereignen. 
Die Folgen dieser Gewalt können sehr un-
terschiedlich sein und sich in sehr variablen 
Erscheinungsformen – körperlich und/oder 
seelisch – zeigen. Es ist davon auszugehen, 
dass nicht immer hinreichende Kenntnisse 
vorhanden sind und gleichzeitig eine hohe 
Hemmschwelle besteht, dieses Thema so-
wohl von der Helferseite, als auch und be-
sonders von der Flüchtlingsseite anzuspre-
chen. Diese Sprachlosigkeit kann mit Ein-
fühlungsvermögen, Geduld und Wissen 
auf der Helferseite überwunden werden. 

Auf der Grundlage des Istanbul Protokolls 
wird erstes Basiswissen zum Themenfeld 
Folter dargelegt und ein Ansatz für die Be-
rücksichtigung im Umgang mit möglichen 
Folteropfern vorgestellt.

WAS IST UNTER DEM BEGRIFF FOLTER 
ZU VERSTEHEN?

Die Vereinten Nationen defi nieren Folter 
wie folgt: „An act, in which severe pain or 
suff ering, either physical or mental, is in-
tentionally infl icted on a person.“ [Quelle: 
Declaration on The Protection of All Person 
from Being Subjects to Torture and Other 
Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or 
Punishment; UN 1975]. Durch den Einsatz 
von Foltermethoden soll die Zielperson 
der Gewalt zur Preisgabe von Informatio-
nen veranlasst werden (Geständnisse oder 

andere Aussagen), oder sie soll gedemütigt, 
zur Unterwerfung gezwungen, ihrer Kräf-
te, Ideen und Hoff nungen beraubt werden; 
Widerstand soll gebrochen und die Macht 
der Gewaltanwender bzw. deren Auft ragge-
ber gestärkt werden. Folter wird als „man 
made disaster“ bezeichnet, um es von Na-
turkatastrophen und deren Folgen für be-
troff ene Menschen klar abzugrenzen.

Die Anwendung oder Androhung von 
Folter kann sich direkt auf eine Zielperson 
richten, die z. B. zur Preisgabe von Wissen 

gebracht oder deren Willen gebrochen 
werden soll. Aber auch die Folterung von 
mittelbar betroffenen Personen kommt 
vor, um die eigentliche Zielperson darüber 
zu schwächen. In diesem Kontext sind z. B. 
Familienangehörige, oft  Frauen, Opfer von 
Folter oder deren Androhung. 

Die zum Einsatz kommenden Methoden 
bei der Anwendung von Folter sind so viel-
fältig, dass an dieser Stelle nur einige exem-
plarisch genannt werden können:

Körperliche Gewaltanwendung wie 
Schläge oder Stromschläge, thermische 
Gewalt, Aufh ängen des Körpers, Zwangs-
positionen, Schlafentzug, Hell- oder Dun-
kelhaft  über Tage, Isolationshaft , Anketten, 
Beibringen von diversen Substanzen oder 
Exkrementen, sexuelle Gewalt bis hin zur 
Herbeiführung von Schwangerschaft en in 
Verbindung mit dem Zwang zum Austra-
gen der Leibesfrucht. 

WARUM IST WISSEN ÜBER FOLTER 
WICHTIG? 

Historisch betrachtet wird in den Ge-
schichtsbüchern über die Abschaff ung der 
Folter im 18. Jahrhundert berichtet. Folter 
wird als von der Obrigkeit legitimiertes Mit-
tel beschrieben, um Wissen zu erlangen, um 
Straft aten zu verfolgen und sie wurde durch 
die Veränderung der Gesellschaft  und der 
Gestaltung der politischen Ordnung zuneh-
mend verboten. Die Vereinten Nationen ha-
ben in der Allgemeinen Erklärung der Men-
schenrechte im Artikel 5 dies so formuliert: 

„(…) Niemand darf der Folter oder grausamer, 
unmenschlicher oder erniedrigender Be-
handlung oder Strafe unterzogen werden 
(…).“ Im Deutschen Grundgesetz [GG] ist 
bereits im Artikel 1 die Unantastbarkeit der 
Würde des Menschen verankert. Im Artikel 
104 [GG] wird formuliert, dass festgehal tene 

Personen weder seelisch noch körperlich 
misshandelt werden dürfen. Weitere Bezü-
ge fi nden sich auch in der Charta der Grund-
rechte der EU (Artikel 4) und spezifi sch in 
der Anti-Folter-Konvention der UN (sie-
he www.antifolterkonvention.de). Trotz-
dem sind Misshandlungen bzw. Folter in 
ca. 122 Län dern in der Anwendung. Darunter 
auch Länder, aus denen aktuell Menschen 
in die EU und nach Deutschland fl üchten. 
Menschen, die im Herkunftsland Folter 
erlebt haben oder von Folter bedroht sind, 
haben das Recht auf besonderen Schutz 
und Aufenthalt in sicheren Ländern. Daher 
ist Wissen zum Thema Folter und Folter-
folgen bei der Betreuung von Menschen 
mit einer Fluchtgeschichte insbesondere 
mit Blick auf die Identifi zierung dieser be-
sonders schutzbedürft igen Personen von 
hoher Wertigkeit. 

BASISWISSEN ZUM THEMENFELD FOLTER

Die Auswahl an möglichen Gewalthandlun-
gen bzw. Foltermethoden ist hoch variabel. 
Genauso variabel sind die möglichen Fol-
gen, die am Körper und an der Seele auft re-
ten können.

Verletzungen, die mit Weichteil-, Haut-, 
Muskel- oder Knochenverletzungen ein-
hergehen, können an den Narben zumin-
dest insofern erkannt werden, als dass je-
der Narbe eine Verletzung zugrunde liegt. 
Wenngleich die Art und der Hintergrund 
(das Motiv für die Verletzung) aus dem 
Narbenbild in der Regel nicht abgelesen 
werden kann. Berücksichtigt werden muss 
zudem, dass die Intention von Folter nicht 
zwingend die Zuführung (dauerhaft  sicht-
barer) körperlicher Schäden ist, sondern die 
Verursachung von Schmerzen und Leiden. 
Dies ist auch ohne die Verursachung von 
physischen Schäden möglich. Trotzdem, 
oder aber gerade deshalb, müssen Narben, 
auch kleine, als solche zumindest gesehen 
und dokumentiert werden und im Rah-
men einer Begutachtung sowohl mit re-
cherchierbaren Foltermethoden und/oder 
Angaben der untersuchten Person abgegli-
chen werden. Aus forensischer Perspektive 
kann bei „passendem Narbenbild“ in Ver-
bindung mit benannten Foltermethoden in 
einer Anamnese, das Erleben von Folter zu-
mindest nicht ausgeschlossen werden. Bei 
Knochenverletzungen kann über eine bild-

Durch die vielfältigen Berichte in den Medien zum Themenfeld 
Flucht-Flüchtlinge-Asyl-Rechtslagen in Verbindung mit den 
vielfältigen Herausforderungen in der Betreuung der Menschen, 
die zu uns fl üchten, rückt die Klärung von möglichen körper-
lichen und seelischen Verletzungen bei diesen Menschen in den 
Blick. Hierbei sind unterschiedlichste Konstellationen zu 
beachten. 

1.  Passen die physischen und psy-
chischen Befunde zur Beschreibung 
der benannten Folter; oder legt das 
klinische Bild andere Ursachen nahe? 

2.  Welche anderen Krank heitszustände 
tragen zu dem klinischen Bild bei? 

3.  Sind die psychologischen Befunde im 
Rahmen des kulturellen und sozialen 
Kontexts der betroffenen Person 
erwartete oder typische Reaktionen 
auf extremen Stress? 

4.  Wie ist der Zeitrahmen in Bezug 
auf die Folter ereignisse angesichts 
des schwankenden Verlaufes 
von traumabedingten psychischen 
Störungen; an welcher Stelle im Hei-
lungsprozess befindet sich die Person?

 
5.  Welche anderen Belastungs faktoren 

beeinträchtigen die Person (zum 
Beispiel an haltende Verfolgung, 
erzwungene Migration, Exil, Verlust 
der Familie und sozialen Rolle usw.); 
welche Auswirkung haben diese Pro-
bleme auf das Opfer? 

Zentrale Fragen 
für die Begutach
tung gemäß 
IstanbulProtokoll

Folter wird als „man 
made disaster“ bezeich
net, um es von Natur
katas trophen und deren 
Folgen für betroff ene 
Menschen klar abzugren
zen.

Abbildung 1
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gebende Untersuchung der Nachweis eines 
alten Bruches erfolgen, eine in Fehlstellung 
verheilte Knochenstruktur würde darüber 
hinaus eine unsachgemäße oder fehlende 
Behandlung eines Knochenbruches nahe 
legen. Die Anwendung eines Knochen-
szintigramms zeigt oft Schädigungsmus-
ter, insbesondere bei Folterphasen von 
8 Tagen und mehr. Auch Hautnarben kön-
nen bei entsprechender Expertise des Un-
tersuchers/der Untersucherin an Hand der 
Feinstruktur Hinweise auf Stromanwen-
dungen oder andere Gewaltformen geben. 
So können mittels moderner, bildgeben-
der Verfahren und/ oder hoher Untersu-
chungsexpertise auch feine Veränderun-
gen unter bestimmten Umständen bzw. in 
Einzelfällen nachgewiesen oder zumindest 
nicht ausgeschlossen werden. Fehlhaltun-
gen oder Bewegungsstörungen und auch 
chronische Schmerzen, genitale und/oder 
anale Veränderungen können Folterfolgen 
sein. Die Vielfalt der seelischen Folterfol-
gen ist ebenso variabel und zeigt sich nicht 

immer nur in den auch variablen Formen 
von posttraumatischen Belastungsstörun-
gen. Schon diese wenigen Beispiele zeigen 
die Chancen in gleicher Weise wie die Her-
ausforderungen bei der Untersuchung und 
Begutachtung von möglichen Folteropfern. 

Daher können folgende Kernaspekte für 
die Betreuung/Begutachtung bei Verdacht 
auf Folterfolgen formuliert werden (Abbil-
dung 2):

Im Gespräch mit Betroffenen darf nicht 
davon ausgegangen werden, dass diese von 
sich aus oder in einer für die zuhörende 
Person unmittelbar verständlichen Art und 
Weise über das Erlebte berichten. Die Ge-
sprächsführung, die Exploration erfordert 
hohe Kompetenz, viel Wissen und Erfah-
rung. Dabei ist auch ein Recht auf Nichtof-
fenbarung zu berücksichtigen. In der Fach-
literatur finden sich entsprechende Ange-
bote für die Gestaltung einer Betreuung 
und Untersuchung, auch in Verbindung 
mit dem Istanbul Protokoll, auf das noch 
näher eingegangen wird. An dieser Stelle 

sei beispielhaft Carolin Emcke zitiert: „Wir 
dürfen nicht erwarten, dass Menschen dar-
über sprechen oder dass wir die Menschen 
richtig verstehen.“ (aus ihrem Buch: Weil es 
sagbar ist. 2015) 

Auch die körperliche Untersuchung und 
deren Dokumentation erfordert hohe Ex-
pertise. Im Unterschied zur klinisch-thera-
peutisch ausgerichteten Untersuchung 
und Befundsicherung liegt bei einer sol-
chen Untersuchung der Fokus auf einer 
Untersuchung des ganzen Körpers, auf 
der Dokumentation aller ersichtlichen Be-
funde und benannten Beschwerden, auch 
kleinste Befunde, wie diskrete Narben, sind 
zu dokumentieren. Gleiches gilt für feh-
lende Befunde, die je nach benannter oder 
zu mutmaßender Form der Folter die An-
wendung von Folter trotz „Negativ-Befund“ 
keineswegs ausschließen. Ein detaillierter 
motorischer und neurologischer Status ist 
unabdingbarer Bestandteil einer sorgfäl-
tigen körperlichen Untersuchung. Außer-
dem gilt auch für Folter, dass eine umfas-
sende Befunderhebung ggf. nur interdiszi-
plinär zu realisieren ist; die Möglichkeit der 
Bildgebung wurde bereits genannt, zu den-
ken wäre aber beispielsweise auch an eine 
gynäkologische Untersuchung im Falle von 
sexualisierter Gewalt gegen Frauen.

 
DAS ISTANBUL PROTOKOLL

Das so genannte Istanbul Protokoll ist ein 
international erarbeiteter und anerkann-
ter Untersuchungs- und Dokumentations-
standard, der bei dem 
Verdacht auf Folterfol-
gen Anwendung finden 
soll. Die deutsche Über-
setzung steht im Internet 
frei zugänglich zur Ver-
fügung: Andreas Frewer 
& Holger Furtmayr & 
Kerstin Krása & Tho-
mas Wenzel (Hg.) Istan-
bul-Protokoll. V&R uni-
press, Open-Access-Pu-
blikation im Sinne der 
CC-Lizenz BY-NC-ND. Das 
Istanbul Protokoll ver-
steht sich als Anleitung, 
Leitfaden und Dokumen-
tationshilfe bei der Un-
tersuchung von Perso-
nen bei Verdacht auf Fol-
ter und Menschenrechts-
verletzungen. Es basiert 
auf mehrjähriger Vorar-
beit von über 75 Experten 
weltweit und wurde im 
März 2001 in der UN-Aus-

bildungsreihe publiziert. Es bietet allen mit 
der Thematik Konfrontierten eine gute Hil-
festellung. Die konkrete Anwendung und 
insbesondere die abzuleitende Bewertung 
aus einer individuellen Befund erhebung er-
fordert trotz dieses umfänglichen und sehr 
detaillierten Leitfadens eine hohe Exper- 
tise. Denn neben dem notwendigen Wissen 
für die Variabilität von Folterformen und de-
ren Folgen ist in jedem Einzelfall zusätzlich 
die Entwicklung der Verletzungen und Be-
schwerden über die Zeit zwischen Gesche-
hen und Untersuchung zu beachten. Im 
Istanbul-Protokoll wird auf die vielfältigen 
Besonderheiten intensiv eingegangen. So 
wird z. B. darauf hingewiesen, dass der Ver-
lust der Körperbehaarung an den Extremitä-
ten an bestimmten Stellen und in bestimm-
ter Ausprägung ein Hinweis auf lange und 
eng anliegende Fesselung sein kann. Oder es 
wird auf die Ursache von Nervenplexusschä-
den als Folge von aufhängenden Körper-
positionen als Foltermethode hingewiesen. 

Neben dem körperlichen Aspekt greift 
das Protokoll auch die psychische und 
rechtliche Komponente auf. 

Im Istanbul Protokoll (deutsche Überset-
zung Seite 104 f.) werden 6 zentrale Fragen 

für die Begutachtung formuliert, die phy-
sische und psychische Aspekte fokussieren 
(siehe Abbildung 1). Diese Aspekte bilden 
die Basis jeder Beurteilung. In Ergänzung 
zu den Ausführungen im Istanbul Proto-
koll existieren Standards zur Begutach-
tung psychisch reaktiver Traumafolgen (in 
aufenthaltsrechtlichen Verfahren) (SBPM). 
Diese Standards beziehen sich auch auf 
das Istanbul Protokoll und liegen über die 
Bundesärztekammer als Curriculum (Stand 
2012) vor (siehe auch Abbildung 3).

Wer mit der Thematik „Folter“ und „Fol-
terfolgen erkennen, dokumentieren und 
bewerten“ konfrontiert ist oder wird, sollte 
sich mit dem Istanbul Protokoll und weite-
ren begleitenden Standards und auch Fach-
literatur befassen. Nur so kann die eigene 
Expertise angemessen gewertet und einge-
setzt werden. Wenn zusätzliche Expertise 
benötigt wird, stehen auch in Deutschland 
verschiedene Institutionen zur Unterstüt-
zung zur Verfügung (siehe Abbildung 3): 

Wissen und Unterstützung ist also vor-
handen oder abrufbar. Bedeutsamer er-
scheint es daher, die Wege zum Wissen zu 
bahnen und die Umsetzung des Wissens 
im Arbeitsalltag bei der Betreuung von 
Menschen mit Fluchterfahrung zu unter-
stützen. Das Thema Folter ist mitzudenken 
und im Blick zu behalten, denn es ist bei 
einer Belastung durch Foltererleben im 
Herkunftsland oder auch auf der Flucht für 
die gesundheitliche Perspektive von ho-
her Bedeutung, wie die betroffene Person 
und auch die ihn betreuenden Menschen 
mit dem Thema Folter umgehen, Anspra-
che suchen oder anbieten, Hilfestrukturen 
kennen und Wege in Hilfe vermitteln. Da 
insbesondere häufig und auch intensiv die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Öf-
fentlichen Gesundheitsdienst in die medi-
zinische Flüchtlingsversorgung eingebun-
den sind, sollte auch hier Basiswissen zum 
Thema Folter, Folterfolgen und besondere 
Hilfeangebote für Folterüberlebende vor-
handen sein. Schließen wir uns dem Motto 
des Fachtages am Universitätsklinikum in 
Düsseldorf (Mai 2017) an – Folteropfer müs-
sen gesehen und versorgt werden – und er-
weitern wir unser Wissen und unsere Kom-
petenzen.

H. Lilly Graß, Felix Mayer

 

„(…) Niemand darf der  
Folter oder grausamer, 
unmenschlicher oder  
erniedrigender Behand
lung oder Strafe unter
zogen werden (…).“

Vereinte Nationen 

Abbildung 2

Abbildung 3

PD Dr. H. Lilly Graß 
Akademie für Öffentliches Gesundheitswesen
Dr. Felix Mayer
Institut für Rechtsmedizin am  
Universitätsklinikum Düsseldorf

 Das Istanbul Protokoll, Andreas Frewer & 
Holger Furtmayr & Kerstin Krása &  
Thomas Wenzel (Hg.) V&R unipress, 
Open-Access-Publikation im Sinne der 
CC-Lizenz BY-NC-ND

 International Rehabilitation Council  
for Torture Victims, www.irct.org,  
Material für verschiedene Berufs - 
gruppen

Standards zur Begutachtung  
psychisch reaktiver Traumafolgen  
(in aufenthaltsrechtlichen Verfahren),  
www.bundesaerztekammer.de

 Behandlungszentrum für Folteropfer  
in Berlin, www.ueberleben.org

 Medizinische Flüchtlingshilfe Bochum, 
www.mfh-bochum.de

Institute für Rechtsmedizin,  
Adressen über www.dgrm.de 

Psychosoziales Zentrum Düsseldorf 
(beispielhaft für die PSZ Angebote in 
Deutschland)  
 www.psz-duesseldorf.de

Informations quellen 
im Überblick  
(Zur Auswahl)

Anamnese und 
Fremdanamnese

Wissen und Er-
fahrung bei Unter-

sucher/in

Ausführ liche 
Dokumen tation  

und fundierte  
Bewertung

Umfängliche  
Psychische  
Exploration

Umfängliche  
Körperliche  

UntersuchungKernaspekte  
der Begutachtung 

bei V. a.  
Folterfolgen
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P. Kuntsche, K. Borchers
Qualitäts- und Risikomanage-
ment im Gesundheitswesen.
Basis- und integrierte Systeme, 
Managementsystemübersichten 
und praktische Umsetzung.
Wiesbaden: Gabler Verlag 2017, 
728 Seiten, 79,99 EUR
ISBN 978-3-642-55184-0
(Auch als E-Book) 

A. Brandhorst, H. Hildebrandt, 
E.-W. Luthe (Hrsg.) 
Kooperation und Integration – 
das unvollendete Projekt des 
Gesundheitssystems.
Heidelberg u. a.: Springer VS 2017, 
624 Seiten, 69,99 EUR
ISBN 978-3-658-13783-0

M. Klein, D. Moesgen
Angehörige von Menschen 
mit Suchterkrankungen.
Lebenslagen – Risiken – Hilfen.
Hrsg.: Bilke-Hentsch, Oliver u. a.
Stuttgart: Kohlhammer 
Verlag 2017, 180 Seiten, 29,00 EUR
ISBN 978-3-17-029977-1

R. Finke
Grundlagen des Risikomanage-
ments. Quantitative Risiko-
management-Methoden 
für Einsteiger und Praktiker. 
2. Aufl age.
Weinheim: Wiley-VCH Verlag 2017, 
296 Seiten, 29,99 EUR
ISBN 978-3-527-50847-1

L. Hajen, H. Schumacher, 
H. Paetow
Gesundheitsökonomie. 
Strukturen – Methoden – 
Praxisbeispiele.
8. Aufl age.
Stuttgart: Kohlhammer 
Verlag 2017, 320 Seiten, 35,00 EUR
ISBN 978-3-17-031972-1 

M. Egger, O. Razum (Hrsg.)
Public Health. Sozial- und 
Präventivmedizin kompakt.
2. Aufl age.
Berlin: de Gruyter Verlag 2017, 
364 Seiten, 39,95 EUR
ISBN 978-3-11-031073-3

W. R. Wendt (Hrsg.)
Soziale Bewirtschaftung 
von Gesundheit.
Gesundheitswirtschaft im 
Rahmen sozialer Versorgungs-
gestaltung.
Berlin, Heidelberg: Springer 
Verlag 2017, 239 Seiten, 29,99 EUR
ISBN 978-3-658-15033-4

J. Breil, R. Sachse
Klärungsorientierte 
Psycho therapie der Borderline-
Persönlichkeitsstörung 
Praxis der Psychotherapie von 
Persönlichkeitsstörungen.
Göttingen: Hogrefe Verlag 2017, 
150 Seiten, 24,95 EUR
ISBN 978-3-8017-2808-3 

Neue Bücher

Migrationsbewegungen sind im Laufe der 
langen Geschichte nichts Neues. Neu ist 
aber der große Zustrom und die Verschie-
denartigkeit der gefl üchteten Menschen, 
die nach Deutschland kamen. Dies stellt 
auch die Kinder- und Jugendhilfe vor eine 
große Herausforderung, die besser bewäl-
tigt werden kann, wenn Fachkräft e und 
Ehren amtliche kontinuierlich weitergebil-
det und qualifi ziert werden.

 „Nicht zuletzt gehen viele Länder, Kom-
munen und Einrichtungen diese kom-
plexen Aufgaben als ‚lernende Organisa-
tionen‘ an“, schreibt Sigrid Bathke, Profes-
sorin an der Hochschule Landshut und 
Vorstandsmitglied des Instituts für Soziale 
Arbeit e. V. Nur so könnten sie, nach ihrer 
Meinung, zu einer Weiterentwicklung der 
Integration von Familien und Kindern mit 
Flucht- und Migrationshintergrund bei-
tragen.

Das Institut für Soziale Arbeit (ISA) in 
Münster hat nun ein Jahrbuch heraus-
gegeben, das sich ganz mit dem Thema 

„Migration“ beschäft igt. Die zahlreichen 
Autoren und Autorinnen kommen aus 
den unterschiedlichsten Fachgebieten: 

Sie sind Juristen, Pädagogen, Sozialarbei-
ter oder Mitarbeitende des Instituts und 
arbeiten z. B. in Jugendämtern, Familien-
gerichten, Hochschulen, Kinderhilfswer-
ken oder Integrationszentren. Die viel-
fältigen Beiträge der Veröffentlichung 
beschäftigen sich unter anderem mit 
den Rechtsgrundlagen für die Arbeit mit 
Flüchtlingsfamilien, den kommunalen 
Strategien zur Inklusion junger Gefl üch-
teter, mit dem neu eingeführten Kom-
munalen „Vormundschaft ssystemen“ für 
unbegleitete Minderjährige in NRW so-
wie mit dem Bildungsangebot, der beruf-
lichen Integration oder der geeigneten 
Unterbringung. Vielseitige Anregungen 
zur kritischen Diskussion bietet das vor-
liegende Buch durchaus und damit eine 
Grundlage, gute Integrations modelle 
weiter zu entwickeln. Ungeachtet der 
unterschiedlichen disziplinären Zugänge 
sind sich die Experten jedoch einig, dass 
nur eine fachübergreifende Zusammen-
arbeit die Voraussetzung für eine erfolg-
reiche Eingliederung der geflüchteten 
Kinder und Jugendlichen sein kann.

Petra Münstedt

Sozialarbeit mit 
gefl üchteten jungen Menschen 

ISA-Jahrbuch zur Sozialen Arbeit 2016
Schwerpunkt: Geflüchtete junge Menschen in 
Kontexten der Sozialen Arbeit und angrenzender 
Systeme.
Hrsg.: Institut für Soziale Arbeit e. V., Münster
Münster: Waxmann Verlag 2017, 220 Seiten, 12,90 EUR
ISBN 978-3-8309-3543-8
(Auch als E-Book: 11,99 EUR)

2011 hat die Bundeszentrale für gesund-
heitliche Aufk lärung in seiner 5. Aufl age 
ihr Glossar zu den Konzepten, Strate gien 
und Methoden der Gesundheitsförderung 
aktualisiert und auf 109 Begriff e erweitert. 
Im November 2016 erschien ein Ergän-
zungsband, in dem die aktuellen Entwick-
lungen der Gesundheitsförderung inter-
national, in Europa, Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz neu aufgezeigt 
werden. Hervorzuheben ist, dass 16 neue 
Leitbegriff e ergänzt worden sind. Dazu ge-
hören z. B. die Begriff e Präventionsgesetz, 
Lebensqualität – ein Konzept der indivi-
duellen und gesellschaft lichen Wohlfahrt, 
prädiktive und individualisierte Medizin, 
Risikokommunikation, Social Media/Ge-
sundheitsförderung mit digitalen Medien, 
Präventionskette und Urban Health/Stadt-
gesundheit. 

Durch den interdisziplinären Bezug im 
Bereich der Gesundheitsförderung ist es 
besonders wichtig, eine Festlegung auf ge-
meinsame Begriffl  ichkeiten zu fi nden, um 
eine gemeinsame Verständigung zu unter-
stützen. Dies tut das vorliegende Buch. Es 
stellt die Konzepte, Methoden und Begriff e 
der Prävention und Gesundheitsförderung 
auf dem aktuellen wissenschaftlichen 
Stand dar und liefert dem Leser umfang-
reiches Hintergrundwissen.

Auf der Webseite www.conrad-verlag.de 
wird ein Überblick gegeben über alle dar-
gestellten Leitbegriff e in den beiden Bän-
den aus dem Jahr 2011 und 2016 mit den 
entsprechenden Autorinnen und Autoren. 
Beide empfehlenswerten Bände sind aus-
schließlich beim Verlag für Gesundheits-
förderung erhältlich.

Petra Münstedt

Leitbegriff e der Gesundheitsförderung 

Leitbegriffe der Gesundheitsförderung 
und Prävention – Ergänzungsband 2016.
Grafling: Verlag für Gesundheitsförderung 2016, 
291 Seiten, 17,90 EUR plus Versandkosten
ISBN 978-3-929798-46-3
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Aufgrund der demographischen Entwick-
lung in Deutschland nehmen altersabhän-
gige Krankheiten zu, dazu gehören Sehbe-
hinderungen ebenso wie Erblindungen. 
Da es kein nationales Blindenregister gibt, 
liegen Daten nur für einzelne Bundeslän-
der vor, z. B. im Archiv des Landschaft sver-
bands Rheinland (LVR) das die amtlich re-
gistrierten Empfänger von so genanntem 
Blindengeld verzeichnet. Statistisch erfasst 
wird in Deutschland die Zahl der Menschen 
mit Behinderungen. Über Inanspruchnah-
me der Rehabilitation und Teilhabe gibt es 
in Deutschland keine genauen Zahlen.

Das neu erschienene Themenheft  des 
Robert-Koch-Instituts zur Gesundheits-
berichterstattung informiert über die vor-
handene Datenlage zur Blindheit und Seh-
behinderung in Deutschland und die sehr 
häufi g zugrundeliegenden Erkrankungen, 
wie z. B. Diabetes mellitus, Glaukom oder 
Makuladegeneration.

Aussagefähige Daten sind die Voraus-
setzung, um für sehbehinderte und blinde 

„Jeder Mensch hat Anspruch auf eine Um-
welt, die ein höchstmögliches Maß an 
Gesundheit und Wohlbefinden ermög-
licht.“, hieß es 1989 auf der ersten Europä-
ischen Konferenz „Umwelt und Gesund-
heit“. Auch heute ist eine umweltbewusste 
Gesundheits politik noch genauso aktuell 
wie damals.

Die Neuerscheinung „Umweltmedizin“ 
aus dem Ecomed Verlag greift  in acht Kapi-
teln vielfältige Aspekte auf, beschreibt Wir-
kungsmechanismen, Aufnahmewege und 
toxikologische Bewertungskriterien. 

Es beginnt mit der Geschichte der Um-
weltmedizin und der Wirkung von Chemi-
kalien auf Genaktivitäten. Dann werden 
Methoden, Diagnostik und Therapie 
der Umweltmedizin beschrieben sowie 
umweltrelevante „Einwirkungspfade“ wie 
bei s pielsweise Luft verschmutzung, Laser-
drucker oder Tätowierung und Schadstoff e 
in der Kleidung.

Die Veröff entlichung ist sehr klar und 
einheitlich aufgebaut. Wichtige Informa-

Wie sauber ist das Café um die 
Ecke oder das Ausfl ugslokal im 
Grünen? Sind die Zutaten wie 
gesetzlich vorgeschrieben gekenn-
zeichnet? Und stimmen die 
erforderlichen Kühltemperaturen? 
Unter der damaligen Rot-Grünen- 
Regierung hat der nordrhein-
westfälische Landtag ein 
richt ungs weisendes Gesetz verab-
schiedet: das Kontrollergebnis- 
Transparenz-Gesetz (KTG) vom 
7. 3. 2017 (GV.NRW 2017, Seite 333). 
Für Verbraucherinnen und Ver-
braucher soll die „Hygiene-Ampel“ 
in Form eines Aushangs an 
den Eingangstüren etwa der Res-
taurants, Bäckereien, Metzgereien, 
Marktstände oder Discounter 
direkt zugänglich sein und Hygie-
ne transparent machen. Die Ab-
sicht ist, mit einer verständlichen 
„Rot-Gelb-Grün“-Ampel Symbolik 
die Verbraucher über die Prü f-
ergebnisse der amtlichen Lebens-
mittelkontrollen zu informieren. 
Von den Betrieben, die keinen 
direkten Kundenkontakt haben, 
wird gefordert, das Kon troll baro-
meter auf ihrer Internet-Seite 
zu veröff entlichen. Während einer 
Übergangs phase von 36 Monaten 
können die Betriebe das neue 
Qualitäts siegel auf freiwilliger 
Basis aushängen. Danach ist die 
Veröff ent lichung Pfl icht. Betriebe 
mit Bewertungen im gelben oder 
roten Bereich haben jedoch das 
Recht auf eine zusätzliche kos-
tenpfl ichtige amt liche Kontrolle 
innerhalb von drei Monaten. 

Die Hygiene-Ampel verfolgt 
das Ziel, die Lebensmittelsicher-
heit und die Hygiene zu erhöhen 
und den Betrieben gegebenenfalls 
einen „Wettbewerbsvorteil“ zu 
ermöglichen.

Allerdings ist das Gesetz 
auch auf harsche Kritik gestoßen. 
Besonders Gastronomie und 
Handwerk beanstanden, dass das 
Kontrollbarometer nur eine 
grobe Bewertung erlaubt und den 
Verbraucher nicht konkret da-
rüber informiert, wie eine Beur-
teilung zustande gekommen ist.

Die CDU – seit Mai 2017 die 
neue Landesregierung in Nord-
rhein-Westfalen – und ihr Koa li-
tionspartner FDP haben die 
Absicht, die soeben von der Rot- 
Grünen-Regierung noch ein-
geführte Hygiene-Ampel wieder 
abzuschaff en. Sie betrachten 
dies als einen ersten Schritt zur 
„Befreiung von Bürokratie und 
Über regulierung“. Von Anfang an 
begrüßt hat die Verbraucherzen-
trale NRW das Gesetz als Stärkung 
der Verbraucherrechte. Mit 
mehr als 39.000 App-Downloads 
und 410.000 Klicks war das Kon-
troll barometer der Ver brau cher  -
zentrale NRW seit 2013 zum „Favo-
riten“ vieler Nutzer geworden.

Mehr unter: www.verbraucher-
zentrale.nrw/kontrollbarometer

Petra Münstedt

Menschen brauchbare Unterstützungs-
möglichkeiten zu planen und umzusetzen.

Die vorliegende Veröff entlichung macht 
deutlich, dass große Datenlücken existieren 
und weiterhin Forschungsbedarf besteht 
hinsichtlich der Behandlungsmöglichkei-
ten und der Diagnostik von Augenerkran-
kungen. Auch kann das Angebot an Maß-
nahmen zur frühzeitigen Diagnostik und 
deren Inanspruchnahme noch sehr ver-
bessert werden. Off ene Forschungsfragen 
betreff en ebenfalls die therapeutische Ver-
sorgung, die Lebenslagen der Betroff enen, 
die Begleitkrankheiten, die psychischen 
Belastungen und sozialen Folgen. Diese 
Publikation aus dem Robert-Koch-Institut 
macht deutlich, in welchen Bereichen ein 
Handlungs- und Forschungsbedarf besteht, 
damit zukünft ig weniger Menschen erblin-
den, die Lebenssituation der Betroff enen 
verbessert und eine eff ektive Früherken-
nung von Augenkrankheiten erreicht wer-
den kann.

Petra Münstedt

tionen, Defi nitionen und Zusammenfas-
sungen sind durch einen grauen Kasten 
gekennzeichnet und jedem Kapitel voran-
gestellt. 

Sehr zu begrüßen ist, dass die Heraus-
geber und Autoren mit ihrem Tätigkeits-
bereich und ihren Anschrift en am Ende 
benannt sind. Den Abschluss bildet ein 
umfangreiches und detailliertes Stichwort-
verzeichnis.

Das vorliegende Buch zeichnet seine 
hohe Aktualität aus. Neue Studienergeb-
nisse werden übersichtlich vorgestellt 
und aktuelle Empfehlungen der jewei-
ligen Fachgesellschaft en sind berücksich-
tigt. Die Adressaten dieses Buches sind 
vor allem Ärztinnen und Ärzte der Um-
weltmedizin und der Arbeitsmedizin, die 
für ihre Informationsvermittlung und 
Beratung eine zuverlässige wissenschaft -
liche Grundlage benötigen. Das Buch ist 
hoch informativ und allemal empfehlens-
wert.

Petra Münstedt

GBEThemenheft : 
Sehbehinderung und Blindheit 

Neues aus der Umweltmedizin InternetTipp

S. Schmitz-Spanke, T. Nesseler, S. Letzel, 
D. Nowak (Hrsg.)
Umweltmedizin. Neue Erkenntnisse 
aus Wissenschaft und Praxis.
Landsberg am Lech: ecomed Medizin Verlag 2017, 
496 Seiten, 49,99 EUR
ISBN 978-3-609-10562-8
(Auch als E-Book)

Blindheit und Sehbehinderung.
GBE-Themenheft.
Gesundheitsberichterstattung des Bundes gemeinsam 
getragen von RKI und Destatis. Hrsg.: RKI, Berlin.
Berlin: RKI 2017, 31 Seiten
ISBN 978-3-89606-233-8 

HYGIENE-AMPEL OHNE ZUKUNFT?

Gute Kartographische Praxis 

Karten werden im Öff entlichen Gesund-
heitsdienst immer häufi ger genutzt, sie 
sind vermeintlich allgemeinverständlich 
und anschaulich. Mit Soft ware ist es mög-
lich innerhalb wenigen Klicks Karten zu 
produzieren. Leider gibt es viele Karten, die 
nicht den kartographischen Mindeststan-
dards entsprechen. Oft mals gibt es (viel zu) 
viele Möglichkeiten, Daten kartographisch 
darzustellen, so dass Karten variabel ge-
staltet werden können und damit großen 
Interpretationsspielraum lassen.

Der Arbeitskreis für Medizinische Geo-
graphie der Deutschen Gesellschaft  für Geo-
graphie (DGfG), die Arbeitsgruppe Health 
Geography der Deutschen Gesellschaft  für 
Epidemiologie (DGEpi) und das Leibniz-
Institut für Länderkunde (IfL) haben die 
Initiative ergriff en, einheitliche Qualitäts-

standards für die Erstellung von Karten im 
Gesundheitswesen zu formulieren. 

Seit Mitte 2016 ist die „Gute kartogra-
phische Praxis im Gesundheitswesen (GK-
PiG) 1.0“ online (http://health-geography.
de/gkpig/) und jetzt vom Leibniz-Institut 
für Länderkunde in der Druckversion ver-
öff entlicht. Die Veröff entlichung ist kein 
Lehrbuch für Kartographie, vielmehr eine 
Orientierungshilfe, die auf Fallstricke bei 
der Erstellung von Karten hinweist. Die 
Adressaten sind alle im Gesundheitswesen 
tätigen Personen, primär aus dem Öff ent-
lichen Gesundheitsdienst, die sich mit dem 
Entwurf, der Umsetzung und der Beurtei-
lung sowie Auswertung von kartographi-
schen Darstellungen im Gesundheitswesen 
beschäft igen.

Petra Münstedt

J. Augustin, T. Kistemann, D. Koller; u. a. (Hrsg.)
Gute Kartographische Praxis im Gesundheitswesen
Leipzig: Selbstverlag Leibniz-Institut für Länderkunde 
e.V. 2017, 36 Seiten, 
(Forum IfL, Nr. 23) ISBN 978-3-86082-104-6
Zu bestellen: www.ifl -leipzig.de
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Folgende Situation kennen 
Sie bestimmt: Die Aufga-
benmenge in Ihrem Verant-

wortungsbereich wird stetig 
größer, durch politische Be-

schlüsse oder gesetzliche Ände-
rungen werden neue Aufgaben übertragen, 
gesellschaftliche Veränderungen machen 
die Aufgaben komplexer, Qualitätsstan-
dards und Dokumentationspflichten sind 
anspruchsvoller denn je und parallel dazu 
wurde Personal reduziert oder freie Stellen 
nicht oder nur zögerlich nachbesetzt. Spä-
testens jetzt ist die Unzufriedenheit in der 
Organisation so groß geworden, dass eine 
kritische Bestandsaufnahme der Aufgaben-
wahrnehmung im eigenen oder verantwor-
teten Bereich hilfreich ist. Sie zeigt Ihnen 
und ggf. in der Diskussion mit Ihrem Vorge-
setzten, welche Zeitanteile der Arbeitszeit in 
welche Aufgaben fließen, welche Fallzahlen 
dahinter stehen und ob bzw. in welchem Be-
reich es überhaupt noch Spielraum für eine 
weitere Aufgabenübernahme geben kann.

Übergeordnetes Ziel einer Personal-
bedarfsbemessung ist es, die Menge an 
Personal zu definieren, die für einen über-
tragenen Aufgabenbereich erforderlich ist, 
um eine inhaltlich korrekte, zeitgerechte 
Aufgabenwahrnehmung bei angemesse-
ner Auslastung der Mitarbeitenden zu er-
reichen. Eine Verpflichtung zur systema-
tischen Personalbedarfsbemessung ergibt 
sich rein formal aus dem Prinzip der Spar-
samkeit und Wirtschaftlichkeit als Hand-
lungsprinzip der öffentlichen Verwaltung. 

Personalbedarfsbemessungen werden 
in vielen Verwaltungen als Standardins-

trument eingesetzt, um den Aufgaben-
bestand und die damit verbundenen Pro-
zesse kritisch auf den Prüfstand zu stellen. 
Einerseits dienen sie dazu, einen Nachweis 
für die Aufgaben und Personalressourcen 
zu erbringen. Andererseits stellen sie eine 
Grundlage für das Auffinden von Einspar-
möglichkeiten dar. Solche „Organisations-
überprüfungen“ werden häufig durch die 
internen Personal- bzw. Organisations-
abteilungen der Verwaltung oder durch 
ein externes Beratungsunternehmen um-
gesetzt. Eine Personalbedarfsbemessung 
kann aber ebenso als Grundlage dazu die-
nen, einen subjektiv wahrgenommenen 
Aufgabenzuwachs zu objektivieren, um 
durch eine konkrete inhaltliche Auseinan-
dersetzung mit dem eigenen bzw. verant-
worteten Aufgabenbereich Möglichkeiten 
einer Neugewichtung oder eines Wegfalls 
von Aufgaben zu entwickeln. 

VERFAHREN ZUR  
PERSONALBEDARFS BEMESSUNG

Es existieren verschiedene Verfahren der 
Personalbedarfsbemessung. Die Entschei-
dung, welches Verfahren oder welcher Me-
thodenmix in einer Organisation geeignet 
ist, hängt maßgeblich von folgenden Fak-
toren ab:

•  Aufgabencharakter (dispositiv-kreativer 
Aufgabentyp versus quantifizierbare,  
wiederkehrende Aufgaben)

•  Qualität abrufbarer Daten (Verfügbarkeit 
und Validität von Fallmengen und  
Zahlengerüsten) 

• Zeitrahmen
• Methodensicherheit

Bei den sogenannten Grundverfahren der 
Personalbedarfsbemessung unterscheidet 
man Berechnungsverfahren, bei denen Be-
arbeitungszeiten und Mengengerüste der 
jeweiligen Aufgaben gegenwartsbezogen 
gemessen werden, und analytische Schätz-
verfahren, denen eine vergangenheitsbezo-
gene Betrachtung von Aufgaben, Zeitauf-
wänden und Mengengerüsten zugrunde 
liegt. Erfahrungsgemäß eignet sich für die 
Personalbedarfsbemessung im Gesund-
heitsamt das analytische Schätzverfahren 
sehr gut, da der überwiegende Teil der Auf-
gaben quantifizierbar, wiederkehrend und 
vom Charakter rechtsanwendend und voll-
ziehend ist. Aufbauend auf so erhobenen 
Kennzahlen wie Bearbeitungszeiten und 
Fallmengen sind Folgeverfahren geeignet, 
bei Mengenveränderungen oder variieren-
den Bearbeitungszeiten z. B. durch verän-
derte Prozesse den veränderten Personal-
bedarf anzupassen.

AUFGABENKATALOG 

Als Grundlage eines jeden Personalbemes-
sungsverfahrens dient eine Aufstellung 
der Aufgaben des Untersuchungsbereiches. 
Hierbei ist besonderes Augenmerk darauf 
zu richten, dass die Aufgaben

• vollständig erfasst werden, 
•  der Detaillierungsgrad einheitlich  

(aber nicht zu kleinteilig) ist, 
•  die Aufgaben trennscharf abgebildet  

werden und
•  belastbare Kennzahlen (z. B. Fallzahlen) 

zu den Aufgaben existieren.

Als Basisinformationen zur Aufstellung 
des Aufgabenkataloges eignen sich z. B. Stel-
lenbeschreibungen, Produktpläne oder Jah-
resberichte. Durch Gespräche mit den Mit-
arbeitenden müssen diese Informationen 
aktualisiert und konkretisiert werden. Es ist 
wichtig, die Entwicklung des Aufgabenkata-
loges mit größtmöglicher Sorgfalt und – in-
nerhalb der jeweiligen Organisa tionseinheit 

– breiter Beteiligung der Mitarbeitenden 
voranzutreiben, um Ergebnisse mit hoher 
Qualität und großer Akzeptanz zu erhalten.

Im nächsten Schritt werden den einzel-
nen Aufgaben Fallzahlen zugeordnet und 
für die verschiedenen Arbeitsschritte Bear-
beitungszeiten durch Schätzung (im Einzel-
fall auch durch Messung) hinterlegt. Ausge-
hend von der Annahme, dass eine Aufgabe 
unterschiedliche Komplexitäten und folg-
lich auch unterschiedliche Bearbeitungs-
zeiten haben kann, werden für jede Aufga-
be eine minimale, normale und maximale 
Bearbeitungszeit geschätzt. Durch diese 
gewichtete 3-Punkt-Schätzung, bei der der 
Normwert vierfachgewichtet wird, erhält 
man einen sehr stabilen, realitätsnahen 
Zeitwert (PERT-Methode). Aus der Multi pli-
kation von Bearbeitungszeit und Fallzahl 
ergibt sich – vereinfacht ausgedrückt – der 
Arbeitszeitbedarf für die Aufgabe.

SACHLICHE UND PERSÖNLICHE  
VERTEILZEITEN 

Zusätzlich zum ermittelten Arbeitszeit-
bedarf für die Fachaufgaben müssen 
Zeitanteile für weitere Tätigkeiten, die 
nicht unmittelbar den Fachaufgaben zuzu-
ordnen sind, berücksichtigt werden. Hin-
zu kommen Zeitaufwände für persönliche 
Verrichtungen. In der Praxis hat es sich be-
währt, diese persönlichen und sachlichen 
Verteilzeiten im Rahmen eines kleinen 
prozentualen Zuschlags zu berücksichtigen  
(2 bis 5%). 

ARBEITSZEITBEDARF

Die Summe aus den ermittelten Grundzei-
ten der Fachaufgaben und den sachlichen 

und persönlichen Verteilzeiten zeigt Ihnen 
den Arbeitszeitbedarf für die vorab defi-
nierten Aufgaben insgesamt. Diesem wird 
abschließend die zur Verfügung stehende 
Menge an Arbeitszeit gegenübergestellt. 
Sie ergibt sich aus der Addition der für den 
Aufgabenbereich zur Verfügung stehenden 
Arbeitszeiten der Mitarbeitenden (Arbeits-
zeit einer Normalarbeitskraft).

NORMALARBEITSKRAFT

Die Arbeitszeit einer Normalarbeitskraft 
kennzeichnet die zeitliche Verfügbarkeit 
eines Mitarbeitenden in einem Jahr un-
ter Berücksichtigung der regelmäßigen 
wöchentlichen Arbeitszeit. Sie errechnet 
sich aus den Gesamttagen eines Kalender-
jahres (365 Tage) abzüglich Wochenenden 
(104 Tage), Feiertagen (abhängig vom Bun-
desland), Urlaub sowie durchschnittlichen 
Krankheitstagen und wird in Jahresarbeits-
minuten angegeben.

Wenn Sie zum Abschluss den errechne-
ten Arbeitszeitbedarf dem zur Verfügung 
stehenden Arbeitszeitangebot gegenüber-
stellen, erhalten Sie einen Wert, der den 
Personalbedarf für die vorab betrachteten 
Aufgaben, Bearbeitungszeiten und Fall-
mengen aufzeigt.

PERSONALBEDARFSBEMESSUNG: 
EINE METHODE MIT VIELEN VORTEILEN

Diese Methode ist sehr gut geeignet, die ei-
genen Aufgaben und die jeweilige Schwer-
punktsetzung bei der Aufgabenwahrneh-
mung transparent und detailliert abzubil-
den, um daraufhin Veränderungsmöglich-
keiten zu entwickeln. Probieren Sie es doch 
einfach einmal für Ihren eigenen Arbeits-
bereich aus! Und wenn wir Sie neugierig 
gemacht haben, können Sie sich bei Fragen 
gern mit uns persönlich in Verbindung  
setzen.

Melanie Kuns,
Iris Oguz-Burchart

PERSONALBEDARFSBEMESSUNG

Brauche ich das auch  
im Gesundheits amt?

IMPRESSUM

Dr. med. Melanie Kuns und Iris Oguz-Burchart
Beraterinnen für das öffentliche Gesundheitswesen  
bei der Kienbaum Consultants International GmbH

Haben Sie sich bei dem Begriff Personalbedarfs-
bemessung spontan gefragt: „Was soll das Thema 
denn in dieser Zeitung?“ oder gedacht: „Das betrifft 
mich nicht, das ist doch nur was für Mitarbeitende in 
der Verwaltung“. Wie Sie Personalbedarfs bemessung 
in Ihrem Arbeitsfeld einsetzen können und wozu sie 
nützlich sein kann, zeigen wir Ihnen jetzt.

Mitarbeiter
zufriedenheit 
und Kranken

stand

Personalabbau

Aufgaben
verdichtung

Neue Aufgaben 
oder Verfahren

Erfüllung von 
Verwaltungs
vorschriften

Personal
bedarfs

bemessung

EINSATZMÖGLICH KEITEN DER PERSONALBEDARFS BEMESSUNG
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